
dafü r zuständigen Stelle. E r  w ird aus der S tra fe  die 
Lehre ziehen müssen, ein illegales Verlassen der D eut
schen D em okratischen Republik nicht erneu t zu ver
suchen. Ihn  in diesem Sinne zu erziehen, soll der Zweck 
der ausgeworfenen S trafe sein.

gez. K rause gez. R öttig  gez. H ornig
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Die A ngeklagten w erden wegen gem einschaftlicher Vor
bereitung zum V erlassen der DDR gern, dem Gesetz zur 
Ä nderung des Paßgesetzes der DDR vom 11. Dezember 
1957 zu einer G efängnisstrafe von 3 — drei — M onaten 
verurteilt.
Die A ngeklagten haben die Auslagen des V erfahrens zu 
tragen .

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die A ngeklagten sind Eheleute...........................
Der V ater des A ngeklagten H. T. w ohnt in Reinicken- 
dorf/W est-Berlin. Auch die M utter der E hefrau  des 
A ngeklagten is t Berlinerin und wohnt im  W estsektor. 
Sie erhält dort als E isenbahnerw itw e eine Pension von 
etw a 400,— DM. Seit einiger Zeit h a tten  die A ngeklag
ten  erwogen, die Deutsche D em okratische Republik zu 
verlassen und nach W estberlin bzw. nach B ayern zu 
gehen. Um  die W eihnachtszeit 1957 verdichtete sich 
dieser P lan  bei den Eheleuten, und m an h a t schon einen 
K offer voller Bekleidungsstücke m it zum V ater ge
nommen.
Inzwischen sind sich die A ngeklagten aber schlüssig 
geworden, daß sie die DDR in etw a <A> Ja h r  verlassen 
wollen. Deshalb ha tten  sie m it einem weitläufigen Ver
w andten eine V ereinbarung getroffen, nach der dieser 
das Schlafzim m er der Eheleute geschenkt erhielt. E r 
h a t das Schlafzim m er ta tsächlich  auch schon erhalten. 
Angeblich wollten die Eheleute bis zur endgültigen 
Abreise auf einer Schlafcouch schlafen.
Am 14. F eb ruar 1958 fuhr der A ngeklagte m it seiner 
E hefrau  un ter Benutzung seines Kfz. Opel-Kadett nach 
Berlin. E r nahm  zwei Koffer und eine Reisetasche mit. 
In  der Reisetasche befanden sich zweimal Bettwäsche. 
Die A ngeklagten beabsichtigten einen Onkel in W eißen
see zu besuchen, wo sie den W agen lassen wollten. Weil 
er n icht anzutreffen war, haben sie den W agen vor der 
T ür abgestellt. D araufhin  haben sie sich m it einem 
kleinen Koffer und zwei Taschen nach Reinickendorf 
zum V ater des A ngeklagten begeben. Auf der R ückfahrt 
haben sie dann noch den Neffen der A ngeklagten m it
genommen. Dieser h a t dann den größeren Koffer in den 
W estsektor schaffen wollen. E r  w urde aber au f dem 
S-Bahnhof Schönhauser Allee von den Kontrollorganen 
gestellt. Der etw a 18jährige Jugendliche is t m it dem 
Koffer zum  A m t fü r  W arenkontrolle und dann zu einem 
Polizeirevier am  Senefelder P la tz  geschafft. Die A n
geklagte U. T. is t nach dort gefolgt und h a t bekannt, 
daß ihr der Koffer gehört. Sie is t daraufhin  festgehal
ten, während der Jugendliche auf freien  F uß  gesetzt 
wurde. Der h a t dann den A ngeklagten H. T. verständigt, 
w orauf dieser sich ebenfalls zum  Senefelder P la tz  be
geben hat.
D ieser Sachverhalt h a t sich au f Grund der Einlassungen 
der A ngeklagten einwandfrei ergeben.
Jeder S taa t h a t ein seinen Gegebenheiten entsprechen
des Paßgesetz. Das P aßgesetz in der Deutschen Demo

kratischen Republik besteh t se it dem 15. Septem ber 
1954. Es w ar erforderlich, weil die Deutsche D em okra
tische Republik als souveräner S taa t und vor allen Din
gen m it Rücksicht auf die besonderen politischen V er
hältnisse darauf nicht verzichten konnte. Bei der Be
trach tung  des Gesetzes m uß davon ausgegangen w er
den, daß es zwei deutsche S taa ten  gibt. W ährend die 
Deutsche D em okratische Republik se it ih rer Gründung 
den K am pf um Frieden und E inheit füh rt, wollen die 
Bundesregierung von einer derartigen  B estrebung nichts 
wissen, sondern sie betreiben nach wie vor die P olitik  
der S tärke und der A ufrüstung. Die besonderen V er
hältnisse, die sich in w irtschaftlicher und politischer 
H insicht ergeben haben, veran laß ten  unsere Regierung, 
die Änderung des Paßgesetzes zu beschließen. Das ist 
durch die V olkskam m er m it dem Gesetz zur Änderung 
des Paßgesetzes vom 11. Dezember 1957 geschehen. In  
der B egründung dieses Gesetzes w urde darauf hin
gewiesen, daß die V erursacher dieser E rgänzung  nicht 
in der D eutschen D em okratischen Republik zu finden 
sind, sondern in Bonn. Es sind die gleichen Kreise, die 
bew ußt und organisiert die Abwerbung von A rbeitern, 
Jugendlichen und Angehörigen der Intelligenz be
treiben. E s sind die A genturen, die die B ürger der DDR 
bei Besuchen registrieren, ausfragen  und ähnliche 
M achenschaften anwenden. E iner derartigen  Entw ick
lung kann unser A rbeiter- und B auernstaat n icht ta ten 
los Zusehen. Das Paßgesetz dient deshalb dem Schutz 
der Bürger. Das haben die A ngeklagten offenbar nicht 
verstanden. Sie scheinen der A nsicht zu sein, daß dies 
eine unangebrachte E inm ischung in ihre persönlichen 
V erhältnisse w äre. Sie sehen auch die Entw icklung in 
W estdeutschland nur von der Perspektive der augen
blicklichen ökonomischen V erhältnisse und der Sicht der 
vollen Schaufenster. D aß unser S taa t m it der Änderung 
des Paßgesetzes die B ürger unseres S taa tes vor den 
Schrecken eines neuen K rieges bew ahren will und 
überhaupt verhüten  will, daß sie, wenn auch unbewußt, 
H andlanger der NATOpolitik werden, haben die An
geklagten  noch nicht begriffen. E s is t auch unerfindlich, 
welche ökonomischen Gründe die A ngeklagten wirklich 
bew egt haben, die zusam m en m onatlich etw a 600,— bis 
700,— DM verdient haben, wenn die F ra u  arbeitete. Die 
A ngeklagten gehen von völlig falschen Perspektiven 
aus. Wenn sie es heute noch nicht einsehen, so w ird 
sie die w eitere Entw icklung lehren, daß  die Prognose, 
die W alter U lbricht schon anläßlich des 30. Plenum s 
aufgestellt hat, richtig  ist.
§ 1 des Änderungsgesetzes besagt: „W er ohne erforder
liche Genehmigung das Gebiet der DDR verläß t oder 
b e tritt  . . . .  w ird m it Gefängnis bis zu drei Jah ren  
oder m it G eldstrafe b estra ft. Die V orbereitung und der 
Versuch sind s tra fb a r.“ E s bedarf keiner großen Kom
binationsgabe, um  festzustellen, daß die A ngeklagten 
V orbereitungen zum Verlassen der DDR getroffen 
hatten . Die V orbereitungshandlungen begannen schon 
sichtbar um  W eihnachten 1957. D am als fehlte den A n
geklagten nur noch der feste  Entschluß, unsere Re
publik zu verlassen. Den h a tten  sie nunm ehr gefaß t, und 
daraus ist auch ihre M aßnahm e zu verstehen, daß sie 
am  14. F eb ru ar 1958 gleich zwei Koffer und eine Reise
tasche voll Bekleidungsgegenstände und anderer Sachen 
m itnahm en. Besonders deutlich w ird die V orbereitung 
aber durch das Verschenken des Schlafzimmers. D er 
A ngeklagte H. T. m ußte auch zugeben, daß sich der 
Beschenkte, näm lich ein gewisser Bach, selbst denken 
m ußte, daß sie, das E hepaar T., die Republik verlassen 
würden.
§ 1 des genannten Gesetzes ist deshalb sowohl in ob
jek tiver als auch in subjektiver H insicht im Bezug 
auf die V orbereitung des V erlassens der DDR gegeben. 
Bei der S trafzum essung m uß besonders die m omentane 
politische S ituation berücksichtigt werden. Jedem  B ür
ger is t bekannt, daß unsere R egierung der Republik-
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